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Sicherheit von Spielzeug 
Am 28. Juli 2023 nahm die Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung der Rechtsvorschriften der EU über 
die Sicherheit von Spielzeug an. Mit dem Vorschlag werden vor allem zwei Ziele verfolgt: die Ausweitung des 
Umfangs des Schutzes von Kindern und die Reduzierung der Zahl nicht konformen und unsicheren Spielzeugs 
auf dem EU-Markt. Im Februar 2024 nahm der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) des 
Europäischen Parlaments seinen Bericht über den Vorschlag einstimmig an. Über den Bericht soll im März im 
Plenum abgestimmt werden, um den Standpunkt des Parlaments in erster Lesung festzulegen. 

Hintergrund 
In der Richtlinie 2009/48/EG sind die Sicherheitsanforderungen für Spielzeug festgelegt, das in der EU 
vertrieben wird. Das Parlament nahm am 16. Februar 2022 eine Entschließung zur Umsetzung der Richtlinie 
an, in der es den positiven Beitrag der Richtlinie zur Verbesserung der Sicherheit von Kindern in der 
gesamten EU betonte und gleichzeitig darauf hinwies, dass durch die Umwandlung der Richtlinie in eine 
Verordnung Unterschiede bei der Umsetzung in den Mitgliedstaaten verhindert werden könnten. 

Der Vorschlag der Kommission 
Der Anwendungsbereich der vorgeschlagenen Verordnung bleibt gegenüber der Richtlinie 2009/48/EG 
nahezu unverändert. Von den 36 in Artikel 3 des Vorschlags enthaltenen Begriffsbestimmungen sind 29 in 
der Richtlinie enthalten. Die neuen Begriffsbestimmungen stammen aus jüngsten 
Gesetzgebungsinitiativen wie der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit und 
der vorgeschlagenen Verordnung über Ökodesign-Anforderungen. In Artikel 5 des Vorschlags werden zwei 
Arten von Konformitätskriterien festgelegt: i) allgemeine Sicherheitsanforderungen (Spielzeug darf kein 
Risiko für die Sicherheit oder Gesundheit von Benutzern und Dritten darstellen), und ii) besondere 
Sicherheitsanforderungen auf der Basis sechs spezifischer Eigenschaften (physikalische und mechanische 
Eigenschaften, Entzündbarkeit, chemische Eigenschaften, elektrische Eigenschaften, Hygiene und 
Radioaktivität). Das derzeitige Verbot von Stoffen, die als karzinogen, mutagen und reproduktionstoxisch 
eingestuft sind, wird auf endokrine Disruptoren und auf Chemikalien ausgeweitet, die spezifisch 
organtoxisch sind oder das Immunsystem, das Nervensystem oder die Atemwege schädigen. Mit dem 
Vorschlag werden den Wirtschaftsakteuren entlang der Wertschöpfungskette (Hersteller, Einführer und 
Händler) Verpflichtungen auferlegt. So müssen Hersteller, wenn sie Spielzeug in Verkehr bringen, gemäß 
Artikel 7 gewährleisten, dass dieses im Einklang mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen entworfen 
und hergestellt wurde. Es soll den Herstellern obliegen, die technischen Unterlagen zu erstellen und das 
Konformitätsbewertungsverfahren durchzuführen, wozu auch die Ausstellung eines Produktpasses gehört, 
der für das Inverkehrbringen eines Spielzeugs obligatorisch ist (Artikel 17). Artikel 22 sieht zwei 
Konformitätsbewertungsverfahren vor: ein vom Hersteller durchgeführtes internes Verfahren und ein 
Verfahren, das von einem Dritten, einer „notifizierten Stelle“, durchgeführt wird. 

Der Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Der IMCO-Ausschuss hat seinen Bericht am 13. Februar 2024 einstimmig angenommen. Um den Schutz von 
Kindern weiter zu verbessern, enthält der Bericht einen Änderungsantrag zu Artikel 7 Absatz 3 und zu 
Artikel 17 Absatz 2, wonach der digitale Produktpass nach dem Inverkehrbringen des letzten Stücks des 
Spielzeugmodells zehn Jahre lang verfügbar bleiben muss. Durch eine Änderung der Artikel 7 und 18 soll 
sichergestellt werden, dass der digitale Pass im Einklang mit der Verordnung (EU) 2023/988 einen Link zum 
Safety-Gate-Portal enthält, damit die Nutzer der Kommission Risiken melden können. Um Rechtssicherheit 
zu schaffen, soll ein neuer Artikel 20a über die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) die 
Kommission verpflichten, KMU bei der Ausstellung ihrer digitalen Produktpässe zu unterstützen. Artikel 54 
mit den Übergangsbestimmungen wird dahin gehend geändert, dass Spielzeug, das im Einklang mit der 
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Richtlinie 2009/48/EG in Verkehr gebracht wird, bis 50 Monate nach Inkrafttreten der vorgeschlagenen 
Verordnung weiterhin auf dem Markt bereitgestellt werden darf. 

Bericht für die erste Lesung: 2023/0290(COD); 
federführender Ausschuss: IMCO; Berichterstatterin: 
Marion Walsmann (PPE, Deutschland). Weitere 
Informationen enthält der Legislativfahrplan des Parlaments.  
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